
 

Bebauungsplan „Fliegerhorst, 1. Änderung“ Nr. 240.1 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
 

Stand: Behördenbeteiligung (Anschreiben vom 20.02.2023 bis 24.03.2023) 
 
 Träger öffentlicher Belange Stellung. 

vom 

Hinweise 
Anregungen  
Bedenken 

01 Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 15.03.2023 Hinweis 

02 Regierungspräsidium Stuttgart 
Straßenwesen und Verkehr 06.03.2023 nein 

03 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Abteilung 9 Geologie 

21.03.2023 nein 

04 Landratsamt Schwäbisch Hall 
Bau- und Umweltamt 

31.03.2023 Hinweis 

05 Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart 

24.02.2023 Hinweis 

06 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 
Region Südwest 

20.03.2023 Hinweis 

07 Stadtwerke Crailsheim GmbH 24.03.2023 Hinweis 
08 Netzgesellschaft Ostwürttemberg 

DonauRies GmbH 
  

09 Zweckverband 
Wasserversorgung Jagstgruppe 

  

10 Zweckverband 
Nordostwasserversorgung Crailsheim 

20.02.2023 nein 

11 terranets bw GmbH 17.02.2023 nein 
12 Deutsche Telekom Technik GmbH   
13 unitymedia  

Kabel BW 
  

14 Handwerkskammer Heilbronn-Franken 21.03.2023 nein 
15 Industrie- und Handelskammer 

Heilbronn-Franken 
28.02.2023 nein 

16 Kreisverkehr Schwäbisch Hall GmbH   
17 Gemeindeverwaltung Frankenhardt 

Rathaus Gründelhardt 
  

18 Gemeindeverwaltung Satteldorf   
19 Gemeindeverwaltung Stimpfach   
20 Gemeindeverwaltung Kreßberg 10.03.2023 nein 
21 Gemeindeverwaltung Fichtenau 29.07.2023 nein 
22 Stadtverwaltung Ilshofen   
23 Stadtverwaltung Kirchberg/Jagst   
24 Stadtverwaltung Vellberg   
kwB=keine weitere Beteiligung erforderlich 

 
 
Öffentliche Auslegung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023 
 
Es wurden keine Stellungnahmen von Seiten der Bürgerschaft vorgebracht. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
1.1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Stellungnahme vom 15.03.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die allgemeinen Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen.  
 
Aus raumordnerischer Sicht wurden, wie bereits im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am 
Bebauungsplanverfahren, keine Bedenken gegenüber dem 
Änderungsbebauungsplan geäußert. Insofern wird der 
Änderungsbebauungsplan als nicht raumbedeutsam eingestuft. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
4.1 Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt 
Stellungnahme vom 31.03.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, der Anregung jedoch nicht gefolgt. Um 
eine optimale Ausnutzung des Baugrundstückes zu ermöglichen, wird 
auf eine Pflanzbindung verzichtet. Grundsätzlich kann mit der 
Bebauungsplanänderung eine Nachnutzung der brach liegenden Fläche, 
bei gleichzeitiger Schonung bislang unbebauter Flächen im 
Außenbereich, ermöglicht werden. Ferner gelten, da es sich um einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB handelt, 
Eingriffe die auf Grund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, bereits vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder 
zulässig. Eine Verpflichtung den Verlust den Vegetationsbestandes 
auszugleichen besteht insofern nicht.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Ein Festsetzung zur Notwendigkeit von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
ökologischen Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist im Textteil des Bebauungsplanes 
(Teil 1 - Planungsrechtliche Festsetzungen, Punkt H - Flächen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft) getroffen.  
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vergrämungsmaßnahmen Zauneidechse 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Vergrämung der Zauneidechsen ist 
innerhalb des Plangebiets möglich. Die Umsetzung der erforderlichen 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen obliegt der Eigentümer*in. Diese 
hat im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens einen Nachweis über 
die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen zu erbringen. Die 
Stellungnahme des Landratsamts wurde an die Eigentümer*in 
weitergeleitet. 
 
 
Brutvögel 
Wird zur Kenntnis genommen. Um einen Verstoß gegen das 
Tötungsverbot des § 44 BNatSchG zu vermeiden, sind Maßnahmen im 
Textteil des Bebauungsplanes (Teil 1 - Planungsrechtliche 
Festsetzungen, Punkt H - Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) festgesetzt. 
Diese umfassen die Gehölzrodung und Baufeldräumung außerhalbe der 
Vogelbrutzeit (von Anfang März bis Ende September).  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Pflicht zur Durchführung einer 
ökologischen Baubegleitung ist im Textteil des Bebauungsplanes (Teil 1 - 
Planungsrechtliche Festsetzungen, Punkt H - Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft) festgesetzt. Die Pflicht obliegt der Eigentümer*in. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Eine Festsetzung zu 
insektenfreundlicher Außenbeleuchtung ist im Textteil des 
Bebauungsplanes (Teil 1 - Planungsrechtliche Festsetzungen, Punkt H - 
Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft) aufgeführt. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Einhaltung der schalltechnischen 
Orientierungswerte ist von der Eigentümer*in im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Eine entsprechende 
Festsetzung ist im Textteil des Bebauungspalens unter Teil 1 
(Planungsrechtliche Festsetzungen) Punkt J (Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen sowie die zu 
treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen) 
getroffen. Überdies wurde die Stellungnahme des Landratsamts an die 
Eigentümer*in weitergeleitet. 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
[Die Stellungnahme des Landratsamts bezieht sich auf die Stellungnahmen des Büros rw 
Bauphysik vom 18.07.2016 und 08.12.2021. Bei den abweichenden Daten handelt es sich 
offensichtlich um Schreibfehler.] 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Der Altenmünster Bach verläuft 
außerhalb des Plangebiets und wird durch die Planung nicht tangiert. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wurde an die 
Eigentümer*in weitergeleitet. 

 

 

 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen sowie an die 
Eigentümer*in weitergeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens geprüft. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
 

 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
5.1 Eisenbahn-Bundesamt 
Stellungnahme vom 24.02.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamts wurden bereits im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am 
Bebauungsplanverfahren (Datum 22.09.2020) vorgebracht und wie folgt 
behandelt: 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
Flächen für den Bahnbetrieb oder Bahnanlagen werden durch die 
Planung nicht berührt. Das geplante Baugebiet wird durch die 
Flurstücke Nr. 2409/11 und 2409/13 bzw. 2409/16 von den Flächen der 
Eisenbahn des Bundes getrennt. Die Entfernung zwischen den Flächen 
der Eisenbahn des Bundes und Plangebietsgrenze beträgt im Minimum 
ca. 15,0 m. 

 
  



Bebauungsplan „Fliegerhorst, 1. Änderung“ Nr. 240.1       Seite 8 von 10 

Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
6.1 Deutsche Bahn AG 
Stellungnahme vom 20.03.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ergänzung zur Stellungnahme vom 24.09.2020: 
 

 
 

 
Die Stellungnahme der Deutschen Bahn AG wurden bereits teilweise im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am 
Bebauungsplanverfahren (Datum 24.09.2020) vorgebracht und wie folgt 
behandelt: 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und in den Textteil, 
Abschnitt II (Hinweise), unter Punkt J (Umfeld von Bahnanlagen) 
übernommen. 
 
Durch die Entfernung zwischen der geplanten Bebauung und den 
Flächen der Deutschen Bahn AG sowie des dichten 
Vegetationsbestandes auf Flurstück Nr. 2409/13 kann eine Blendwirkung 
weitgehend ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägung der Ergänzung: 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wurde an die 
Eigentümer*in weitergeleitet. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 
7.1 Stadtwerke Crailsheim GmbH 
Stellungnahme vom 24.03.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme der Stadtwerke 
Crailsheim GmbH wurde an die Eigentümer*in weitergeleitet. Die 
Beachtung dieser sowie der nachfolgenden Hinweise liegt in der 
Zuständigkeit der Eigentümer*in.  

 

 

 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Verlauf der Gas-Hockdruck Versorgungsleitung ist bekannt. Ein 
entsprechendes Leitungsrecht ist im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplanes eingetragen. Ferner sind eine Festsetzung zum 
Leitungsrecht im Textteil des Bebauungsplanes unter Abschnitt I 
(Planungsrechtliche Festsetzungen), Punkt I (Mit Leitungsrecht belastet 
Fläche), sowie ein Hinweis in der Begrünung unter Punkt 7.1 (Unterpunkt 
Leitungsinfrastruktur), aufgeführt. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 20.02.2023 bis 24.03.2023  

        Stand: 04.04.2023 

 

 

 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 


